
 
 
 
 

    

Stellv. Leiter 
der federführenden 
Stelle 

Dezernent/Leiter 
der mitwirkenden 
Stelle 

Kenntnisnahme des 
Kämmerers 

Mitzeichnung der 
Gleichstellungs-
beauftragten 

Bürgermeister 

 

Wahlperiode / Vorlagen-Nr.: 
 

2004-2009 SV 1228
Datum: 

06.01.2009

S i t z u n g s v o r l a g e  

Status:  
öffentlich

Beratungsfolge: Haupt- und Finanzausschuss 
Rat der Stadt Übach-Palenberg 

Federführende Stelle: Amt für Wirtschaftsförderung, Kultur und Bürgerservice 
 
Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps 300 (Koblenz) am 11.11.2009 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Verpflichtung des Heeresmusikkorps 300 (Koblenz) im Rahmen eines Benefizkonzertes am Mittwoch, dem 
11.11.2009 wird zugestimmt. 
 
Es wird beschlossen, die entsprechenden Finanzmittel für diese Veranstaltung bereitzustellen. 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der Vorausplanung des Heeresmusikkorps 300 (Koblenz) kann die nächste Sitzung des Schul-, Sport- 
und Kulturausschusses nicht abgewartet werden, sondern ist die Entscheidung vom HuFA bzw. Rat in seiner 
nächsten Sitzung zu treffen. 
 
Alle bisherigen Konzerte der Bundeswehr können als voller Erfolg gewertet werden. Die Zuschauerzahlen konnten 
trotz größter Konkurrenz und Wirtschaftskrise gehalten werden. 
 
Durch die weiterhin positiven Besucherzahlen konnte im Jahr 2008 ein Spendenbetrag von 2.500,00 € erreicht 
werden. 
 
Für die Organisation ( GEMA usw.) und Verpflegung der Musiker wird ein Betrag von ca. 1.200,00 € benötigt. 
 
Als Eintrittspreis ist vorgesehen: 
Pro Eintrittskarte 8,00 € einschließlich Verkaufsgebühr. 
(Auf die Verkaufsgebühren wird seitens der Vorverkaufsstellen verzichtet, so dass der volle Betrag eingenommen 
wird. Die Verkaufsstellen erhalten als Anerkennung je 2 Ehrenkarten) 
 
Mit dem Erlös werden folgende Organisationen unterstützt: 

1. Förderverein für Kinder und Jugend Frelenberg e.V. 
2. Übach-Palenberger Tafel e.V. 
3. Lebenshilfe für Behinderte e.V. (Wohnheim Scherpenseel) 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
HHSt.: 
Kosten der Maßnahme:1.200,00 € 
Zuschuss:1.200,00 € 
Den Verwaltungshaushalt belastende Folgekosten: 
Nach Abzug umlagefähiger und durch kalkul. Einnahmen etc. gedeckter  Kosten (verbleibende Kreditbelastung) 
p.a.: ca. 
Zusätzliche Personal- und Sachausgaben p.a.: 



  
 
 
 
 
 
 
 


